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qu’une partie du moins des Slovaques désireraient revenir à la Couronne de 
St-Etienne.

J ’ai demandé au Comte Ciano s’il croyait que Prague pouvait accepter cette 
solution. Il m’a répondu: «Les Tchèques doivent absolument accepter, sans 
cela c’est inévitablement la guerre.» A ma question si, à supposer que les 
grandes Puissances occidentales puissent entrer dans ces vues, elles auraient la 
possibilité d ’agir de la sorte sur Prague, le Comte Ciano s’est borné à dire que 
c’était là la seule alternative d ’éviter un conflit, mais que dans cette interroga
tion précisément résidait un des graves inconnus du moment.

Je vous écris séparément au sujet de notre conversation portant sur les 
affaires italo-suisses en cours.
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B E S P R E C H U N G E N  M I T  H E R R N  M I N I S T E R  K O E C H E R  
U N D  M I T  H E R R N  DR.  H A N S  G L O B K E ,

M I N I S T E R I A L R A T  IM R E I C H S M I N I S T E R I U M  DES I N N E R N

Herr Minister Koecher wünschte auf gestern eine neue Besprechung über die 
Visumsangelegenheit, nachdem er aus Nürnberg zurückgekehrt ist. Er hob per
sönlich hervor, dass Deutschland die Wiedereinführung des Visums hauptsäch
lich deshalb ungern sehe, weil es befürchte, dass dann andere Länder, wie 
z. B. Belgien und Holland, die gleiche Massnahme durchführen würden. Ich 
machte ihn darauf aufmerksam, dass an der Westgrenze ja nur Holland in 
Betracht käme, eventuell Luxemburg, da Belgien und Frankreich ja für Deut
sche die Visumspflicht immer gehabt hätten. Ungarn dürfte nicht in Betracht 
kommen, weil nach den dortigen Massnahmen gegen die Juden ein Zuzug deut
scher Juden nach diesem Lande ja nicht in Frage komme. (Heute vormittag 
wurde mir allerdings ein Schreiben unserer Gesandschaft in Stockholm vorge
legt, gemäss dem gleiche Besprechungen zwischen Schweden und Deutschland 
geführt werden, und auch Schweden die Wiedereinführung des Visums ernst
lich prüft.) Herr Koecher sagte dann im Verlaufe des Gespräches, er dürfe 
annehmen, Deutschland wäre bereit, auf jede Gegenseitigkeit den schweizeri
schen Juden gegenüber zu verzichten, falls wir den neuen deutschen Vorschlag 
annehmen könnten. Ich mache ihn darauf aufmerksam, dass schon zahlreiche 
deutsche Pässe von Juden im Umlauf sind, im Reich und in anderen Ländern.
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Auch teilte ich ihm mit, dass ich dem Departement den begründeten Antrag 
gestellt hätte, das Visum wieder einzuführen, da ich keine andere Möglichkeit 
sehe, eine lückenlose Kontrolle über die Einreise von Emigranten herbeizu
führen.

Herr Koecher rief mich gestern nachmittag wieder an und teilte mir mit, 
bei der internationalen Konferenz der Zivilstandsbeamten befinde sich Herr 
Dr. Globke, der Fachmann sei in diesen Fragen; er ersuchte mich, zusammen 
mit diesem Beamten heute noch einmal bei mir vorsprechen zu dürfen. Wir 
hatten heute vormittag eine neue, offene aber persönliche Aussprache. Herr 
Dr. Globke stellte folgenden Vorschlag zur Diskussion: Die Reziprozität für 
Schweizerjuden wird vollständig aufgegeben. In die in Deutschland auszustel
lenden Pässe von Nichtariern wird das von Herrn Geheimrat Rödiger Herrn 
Dr. Kappeler vorgeschlagene Zeichen eingetragen. Innerhalb von 14 Tagen 
werden sämtliche bereits ausgegebenen Pässe von Nichtariern im Reich mit 
dem gleichen Zeichen versehen. Alle Pässe von deutschen Ariern, die sich in 
Italien aufhalten, erhalten den Vermerk: «Gültig auch für die Schweiz». Wer 
diesen Vermerk nicht bat, ist Nichtarier. Bei den Pässen von in ändern Ländern 
wie Frankreich, Belgien und Holland sich aufhaltenden deutschen arischen 
Personen scheint das nicht möglich zu sein.

Wir hätten also die lückenlose Kontrollmöglichkeit für die Juden in 
Deutschland und in Italien; fehlen würde sie für die Juden in ändern Ländern, 
z. B. auch in der Tschechoslowakei. Fraglich bleibt, wie mir erst jetzt durch den 
Kopf geht, ob nicht deutsche Pässe von Juden im Umlauf sind, die den Ver
merk «Gültig auch für die Schweiz» enthalten. Ich warf die Frage auf, wie es 
sich dann mit eventuell später entstehenden ändern Gruppen von Emigranten 
verhalten würde, z. B. wenn der Kampf gegen die Kirche schärfer durchgeführt 
würde. Herr Koecher erklärte, es könne sich da ja  nur um kleinere Gruppen 
von Leuten handeln. Gestützt auf die gemachten Erfahrungen mit den deut
schen Grenzbeamten gebe ich Zweifel kund über die strikte Durchführung der 
im Vorschlag Globke enthaltenen Massnahmen. Ich mache besonders darauf 
aufmerksam, dass ja  von höchster Stelle verfügt worden sei, Deutschland 
müsse von den Juden befreit werden. Wenn nun die anderen Länder alle den 
Emigranten aus Deutschland die Grenzen verschliessen und nur noch die Mög
lichkeit bestehen würde, die Juden durch Weglassung der vereinbarten Ein
träge in die Pässe nach der Schweiz zu bringen, müssten da die Beamten nicht 
in einen Gewissenkonflikt mit den ihnen aufgetragenen allgemeinen Richt
linien kommen? Herr Globke betonte, die lückenlose Durchführung seines 
Vorschlages könnte garantiert werden.

Ich erkläre den Besuchern, dass ich trotz meines schon gemachten Antrages 
bereit sei, eine andere Lösung vorzuschlagen, wenn sie wirklich eine lückenlose 
Kontrolle bringe. Man scheint das nun auf deutscher Seite verstanden zu 
haben.

Herr Globke fährt heute nach Berlin zurück und wird den mir gemachten 
Vorschlag mit den dortigen Stellen besprechen. Ich habe meinerseits Prüfung 
zugesichert. Ich sehe noch nicht klar, ob der neue Vorschlag wirklich eine 
lückenlose Kontrolle bringen kann. A uf jeden Fall sollte der Eintrag «Gültig 
auch für die Schweiz» an arische Deutsche nicht nur in Italien, sondern auch in
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allen ändern Ländern gemacht werden, was mir aber kaum durchführbar 
erscheint. Herr Koecher erklärte, die Sache sei sehr eilig, weil die Kündigungs
frist mit dem 30. September ablaufe. Ich antwortete ihm, wir hätten nicht die 
Absicht, zu brüskieren, es komme nicht auf diesen Stichtag an.
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Copie
L  Zahlungsfähigkeit der Schweiz

gegenüber dem Ausland im Kriegsfall Bern, 20. September 1938

Die interdépartementale Kommission für kriegswirtschaftliche Angelegen
heiten 1 befasste sich in ihrer letzten Sitzung neuerdings mit der Frage, wie 
die Güterzufuhr aus dem Auslande im Falle eines Krieges sicherzustellen 
sei. Im Laufe der Beratungen wurde darauf aufm erksam  gemacht, es müsse 
auch rechtzeitig dafür gesorgt werden, dass bei Kriegsausbruch die nötigen 
Zahlungsmittel in den Vereinigten Staaten zur Verfügung stehen, um die für 
die Versorgung der Schweiz notwendigen W aren sowie die Transportspesen zu 
bezahlen. Das Volkswirtschaftsdepartement ist der Meinung, dass, da eine 
Überweisung von Zahlungsmitteln über den Atlantischen Ozean während eines 
Krieges unmöglich werden könne, vorsorglicherweise schon in Friedenszeiten 
eine Reserve in Amerika angelegt werden sollte. Die Frage ist so wichtig, dass 
sich eine nähere Prüfung aufdrängt.

In Amerika verwendbare Zahlungsmittel kann sich die Schweiz auf dreierlei 
Arten beschaffen:

a. durch W arenexport,
b. durch Goldexport oder Abgabe aus dem dort unterhaltenen Golddepots 

der Nationalbank und
c. durch Export amerikanischer Weltpapiere oder A ufnahm e einer Bundes

anleihe in den Vereinigten Staaten.
Punkt a fällt im Kriegsfälle ausser Betracht; im Gegenteil werden unsere 

Warenbezüge aus Amerika anwachsen. Auch der Goldexport dürfte in den 
ersten Wochen nach Kriegsbeginn mit Schwierigkeiten verbunden sein. Dage
gen steht das Golddepots der Nationalbank in Amerika zur Verfügung. 
Sogleich stellen sich folgende Fragen:

1. Ist dieses Golddepots bereits gross genug oder muss es schon jetzt ver
stärkt werden?

1. Pour les procès-verbaux de ses travaux, cf. E 6100 (A) 17/1107 et E 7800 1/153.
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